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Antrag der Minderheit 
(Sommaruga Carlo, Garbani, Hämmerle, Hubmann, Leu-
tenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Thanei,
Vischer)
Art. 13 Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
[VS]
Ch. II 
Proposition de la majorité 
Titre, introduction 
Adhérer au projet du Conseil fédéral
Art. 13 al. 1 
.... des articles 12 à 15 de la loi ....
[VS]
Proposition de la minorité 
(Sommaruga Carlo, Garbani, Hämmerle, Hubmann, Leu-
tenegger Oberholzer, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Thanei,
Vischer)
Art. 13 al. 1 
Adhérer au projet du Conseil fédéral
[VS]
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopté selon la proposition de la majorité 
[VS]
Ziff. III 
Antrag der Mehrheit 
.... nach den Artikeln 4 Abs. 4 und 7a zu ergreifen.
[VS]
Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Garbani, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Somma-
ruga Carlo, Thanei, Vischer)
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
[VS]
Ch. III 
Proposition de la majorité 
.... alinéa 4 et de l’article 7a.
[VS]
Proposition de la minorité 
(Hubmann, Garbani, Marty Kälin, Menétrey-Savary, Somma-
ruga Carlo, Thanei, Vischer)
Adhérer au projet du Conseil fédéral
[VS]
Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopté selon la proposition de la majorité 
[VS]
Ziff. IV 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
[VS]
Ch. IV 
Proposition de la commission 
Adhérer au projet du Conseil fédéral
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS] 
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble 
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 03.016/2560)
Für Annahme des Entwurfes .... 99 Stimmen
(Einstimmigkeit)
[VS]
[VS] 
2. Bundesbeschluss betreffend den Beitritt der Schweiz
zum Zusatzprotokoll vom 8. November 2001 zum Über-
einkommen zum Schutz des Menschen bei der automati-
schen Verarbeitung personenbezogener Daten bezüg-
lich Aufsichtsbehörden und grenzüberschreitender Da-
tenübermittlung  
2. Arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse au
Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la Conven-
tion pour la protection des personnes à l’égard du traite-
ment automatisé des données à caractère personnel
concernant les autorités de contrôle et les flux trans-
frontières de données  
[VS]
Detailberatung – Discussion par article 

Titel und Ingress, Art. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates
[VS]
Titre et préambule, art. 1 
Proposition de la commission 
Adhérer au projet du Conseil fédéral
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS]
Art. 2 
Antrag der Kommission 
.... für Verträge, die wichtige rechtsetzende Bestimmungen
enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesge-
setzen erfordert, nach Artikel 141 ....
[VS]
Art. 2 
Proposition de la commission 
Le présent arrêté est sujet au référendum en matière de trai-
tés internationaux qui contiennent des dispositions im-
portantes fixant des règles de droit ou dont la mise en
oeuvre exige l’adoption de lois fédérales, conformément à
l’article 141 alinéa 1 lettre d chiffre 3 de la Constitution.
[VS]
Angenommen – Adopté 
[VS]
[VS] 
Gesamtabstimmung – Vote sur l’ensemble 
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 03.016/2561)
Für Annahme des Entwurfes .... 149 Stimmen
(Einstimmigkeit)
[VS]
[VS]
Abschreibung – Classement 
[VS]
Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte
Proposition du Conseil fédéral 
Classer les interventions parlementaires
selon lettre aux Chambres fédérales
[VS]
Angenommen – Adopté 

04.3203

Motion SPK-NR.
Fakultatives
Staatsvertragsreferendum.
Parallelismus von staatsvertraglicher
und innerstaatlicher Rechtsetzung
Motion CIP-CN.
Référendum facultatif s’appliquant
aux traités internationaux.
Parallélisme des règles de droit
internationales et nationales

Einreichungsdatum 22.04.04
Date de dépôt 22.04.04

Nationalrat/Conseil national 08.10.04

Bericht SPK-SR 28.04.05
Rapport CIP-CE 28.04.05

Ständerat/Conseil des Etats 15.06.05

Bericht SPK-NR 09.09.05
Rapport CIP-CN 09.09.05
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Antrag der Minderheit 
(Joder, Amstutz, Bader Elvira, Hutter Jasmin, Lustenberger,
Perrin, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth)
Ablehnung der Motion
[VS]
Proposition de la majorité 
Approuver la modification
[VS]
Proposition de la minorité 
(Joder, Amstutz, Bader Elvira, Hutter Jasmin, Lustenberger,
Perrin, Pfister Gerhard, Schibli, Weyeneth)
Rejeter la motion
[VS]
Joder Rudolf  (V, BE): Der Minderheitsantrag hat folgende
kurze Vorgeschichte: Die Staatspolitische Kommission unse-
res Rates hat im April 2004 eine Motion eingereicht. Diese
beauftragt den Bundesrat, bei Staatsverträgen die gleichen
Kriterien für die Unterstellung unter das fakultative Referen-
dum zu beachten wie für die innerstaatliche Rechtsetzung.
Man wollte also einen Parallelismus zwischen der inner-
staatlichen Rechtsetzung und den Staatsverträgen betref-
fend die Unterstellung unter das Referendum schaffen.
Diese Motion wurde von unserem Rat angenommen. Der
Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Seine Be-
gründung widerspricht aber der Haltung der Staatspoliti-
schen Kommission beziehungsweise derjenigen unseres
Rates diametral. Der Bundesrat will auch in Zukunft keine
Unterstellung unter das Staatsvertragsreferendum, wenn
Staatsverträge den gleichen Gegenstand betreffen und in-
haltlich, politisch, rechtlich und wirtschaftlich gleichwertig
sind wie frühere Staatsverträge, die auch nicht dem Refe-
rendum unterstellt worden sind.
Damit hatten wir die Situation, dass unser Rat und der Bun-
desrat gegensätzliche Positionen vertreten, obschon beide
die Annahme der Motion befürworten. Der Ständerat als
Zweitrat musste also die Motion im einen oder anderen Sinn
präzisieren; er hat sich für die Auslegung des Bundesrates
entschieden. Zur Präzisierung hat der Ständerat die Motion
um einen Satz ergänzt; er lautet wie folgt: «Nicht als wichtig
gelten Bestimmungen, welche im Vergleich zum Inhalt von
früher abgeschlossenen Abkommen keine wichtigen zusätz-
lichen Verpflichtungen vorsehen.» In diesen Fällen ist nach
Meinung des Bundesrates und des Ständerates kein Refe-
rendum möglich. Was früher nicht wichtig war, soll also auch
in Zukunft nicht wichtig sein. Oder anders ausgedrückt: Was
früher nicht dem Staatsvertragsreferendum unterstellt wor-
den ist, soll auch in Zukunft nicht dem Referendum unter-
stellt werden.
Namens der Minderheit beantrage ich Ihnen, die Motion ab-
zulehnen, und zwar aus folgenden Gründen: Mit der An-
nahme der Reform der Volksrechte durch Volk und Stände
am 9. Februar 2003 wurde die Referendumsmöglichkeit er-
weitert. Man wollte damals ganz bewusst, dass in Zukunft
das Volk mehr zu sagen hat, auch im Bereich der Staatsver-
träge. Im Abstimmungsbüchlein der Volksabstimmung vom
9. Februar 2003 wurden unter anderem folgende Ausführun-
gen gemacht: «Ausserdem wird die Mitwirkung des Volkes in
der Aussenpolitik durch eine Ausdehnung des fakultativen
Staatsvertragsreferendums verstärkt.» Und: «Es ist daher
notwendig, die Mitwirkungsmöglichkeiten bei Staatsverträ-
gen zu erweitern. Die Aussenpolitik wird damit demokratisch
besser verankert.»
Bei Annahme der Motion wird das hier in Aussicht gestellte
erweiterte Volksrecht nach Meinung der Minderheit wie-
derum eingeschränkt. Denn der Bundesrat sagt sinnge-
mäss, dass das, was früher nicht dem
Staatsvertragsreferendum unterstellt worden sei, auch in Zu-
kunft nicht dem Referendum unterstellt werden solle.
Bei der Anwendung von Volksrechten braucht es nach Mei-
nung der Minderheit klare Regeln, die von vornherein defi-
niert werden. Diese müssen klar sein. Es geht nicht an, dass
wir jedes Mal, wenn solche Geschäfte anstehen, diskutieren
müssen, ob nun nach unserem Ermessen bzw. nach dem
Ermessen des Bundesrates das Volksrecht in Form des

fakultativen Staatsvertragsreferendums zur Anwendung
kommt oder nicht. Es ist auch nicht so, dass die hier zur Dis-
kussion stehende Frage in der Praxis überhaupt keine Rolle
spielt. Seit dem Sommer 2003 wurden im Parlament in ins-
gesamt sechs Fällen Diskussionen geführt, ob nun das
Staatsvertragsreferendum zum Tragen komme oder nicht.
Die ursprünglich mit der Motion beabsichtigte Präzisierung
ist im Ständerat nach meiner Beurteilung nicht gelungen,
weil, wie ich bereits erwähnt habe, lediglich gesagt wird,
dass das, was früher nicht wichtig war, auch in Zukunft nicht
wichtig sein soll. So erreichen wir keine Klärung, keine Prä-
zisierung in dieser Frage.
Die Minderheit wehrt sich dagegen, dass das Resultat der
eidgenössischen Volksabstimmung auf dem Wege dieses
Motionstextes nun wieder ausgehebelt und ignoriert wird.
Das Volk hat sich klar für eine Ausdehnung des Staatsver-
tragsreferendums ausgesprochen. Es ist unsere Aufgabe
und Pflicht, diesem Willen Nachachtung zu verschaffen. Mit
einer parlamentarischen Initiative und nicht auf dem Wege
einer Motion ist hier eine Klärung auf Gesetzesstufe vorzu-
nehmen. Denn es hat keinen Sinn, mit einer Motion den
Bundesrat zu beauftragen, etwas in Zukunft zu beachten,
von dem er schon heute sagt, dass er das eben gerade nicht
tun will.
Noch ein letzter Punkt: Bereits heute hat der Bundesrat im
Bereich des Staatsvertragsreferendums genügend Kompe-
tenzen. Nach Artikel 7a des Regierungs- und Verwaltungs-
organisationsgesetzes kann er nämlich Verträge von be-
schränkter Tragweite selbstständig abschliessen und damit
dem Referendum entziehen. Es ist also damit von vornher-
ein sichergestellt, dass nicht Bagatellfälle dem Referendum
unterstellt werden.
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen, die Mo-
tion abzulehnen und damit den Weg für eine konstruktive
neue Regelung auf Gesetzesstufe frei zu machen.
[VS]
Blocher Christoph, Bundesrat: Das Parlament beschäftigt
sich oft mit der Frage, wann etwas dem fakultativen Referen-
dum unterstellt werden soll. Das gilt insbesondere bei der
Frage, ob ein Staatsvertrag dem seit dem 1. August 2003
neu geregelten fakultativen Referendum zu unterstellen sei.
Der Bundesrat wird da in jedem Fall stets seine Einschät-
zung der Rechtslage mitteilen und entsprechende Anträge
stellen. Das Parlament ist in der Beschlussfassung dann na-
türlich frei.
Die Frage, was in der Beschlussfassung dem Bundesrat,
dem Parlament und dem Volk obliegen soll, ist nicht von un-
tergeordneter Bedeutung. Die Bedenken, die der Antragstel-
ler der Minderheit geltend macht, sind ernst zu nehmen, weil
weder die Verwaltung noch der Bundesrat noch das Parla-
ment besonders gerne einen Erlass dem Volk zur Abstim-
mung unterbreiten. Man hat also immer eine sehr restriktive
Auslegung, welche zuungunsten des Volkes ausgeht. Auch
wenn in der Theorie «in dubio pro popolo» gesagt wird, wer-
den im konkreten Fall natürlich Argumente gesucht, warum
man etwas dem Volk nicht unterbreiten muss.
Nun, wie stellt sich der Bundesrat zu dieser Motion? Der
Bundesrat geht dabei vom Parallelismus von innerstaatlicher
Rechtsetzung und Staatsvertragsrecht aus. Seine juristische
Auffassung heisst: Das, was wichtig ist, wird in Artikel 164
der Bundesverfassung bestimmt, und was wichtig ist, soll
dem fakultativen Referendum unterstellt werden, unabhän-
gig davon, ob es sich um Landesrecht oder um Staatsver-
tragsrecht handelt. Hier stellt sich natürlich das Problem der
Dehnbarkeit der Aussage, was wichtig und was unwichtig ist.
Vieles, was der Verwaltung nicht wichtig ist, ist für die Bevöl-
kerung sehr wichtig. Es handelt sich also immer um die glei-
chen Theorien und die gleichen Diskussionen.
Der Bundesrat, wie jetzt auch die Kommissionen der beiden
Kammern, vertritt die Auffassung, dass Staatsverträge dann
nicht wichtig seien, wenn sie gegenüber früheren Abkom-
men, die die Schweiz mit anderen Staaten abgeschlossen
hat, rechtlich und politisch nichts wesentlich Neues enthal-
ten. Der Bundesrat würde also dann für solche Abkommen
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in seinen Botschaften keine Unterstellung unter das Refe-
rendum beantragen. Das Parlament bliebe aber wie gesagt
frei, die Dinge anders zu sehen und anders zu beurteilen.
Das Parlamentsgesetz erlaubt neu, dass Motionstexte im
Zweitrat auf Antrag des Bundesrates oder der Kommissio-
nen abgeändert werden dürfen. In diesem Fall ist der Text
der Motion, in Übereinstimmung mit dem neuen Parlaments-
gesetz, abgeändert worden: Man hat einen zusätzlichen
Satz eingeführt, der deutlich machen soll, wie zukünftig mit
diesen Standardabkommen umgegangen werden soll. Der
Ständerat und die Mehrheit Ihrer Kommission haben die
textliche Änderung gutgeheissen.
Es ist nun an Ihnen zu entscheiden, ob die Motion in der
neuen Textfassung angenommen wird oder ob Sie sie ableh-
nen möchten. Eine Zwischenlösung sieht das Parlamentsge-
setz nicht vor.
[VS]
Schlüer Ulrich  (V,  ZH): Herr Bundesrat, Sie haben das
Thema der Wichtigkeit ausgeführt. Mit Blick auf die Tatsa-
che, dass das meiste Recht, das auf europäischer Ebene
geschaffen wird, sogenannt dynamisches, also sich weiter-
entwickelndes Recht ist, möchte ich Sie fragen: Welche Er-
leuchtungskraft ist über die Verwaltung gekommen, dass sie
etwas, was sie heute als nicht wichtig bezeichnet, mit Si-
cherheit als auch in zehn Jahren nicht wichtig bezeichnen
kann?
[VS]
Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Schlüer, ich bin zu we-
nig lang im Amt, als dass ich schon über die Erleuchtungs-
kraft der Verwaltung urteilen könnte. Aber Sie fragen ja, wie
es in zehn Jahren aussieht. Ich werde die Frage dann beant-
worten.
[VS]
Fluri Kurt (RL, SO), für die Kommission: Zuerst ein Wort zum
Verfahren: Gemäss früherem Recht konnte der Wortlaut ei-
ner Motion während des parlamentarischen Verfahrens nicht
mehr abgeändert werden. Heute aber kann eine Motion im
Zweitrat auf Antrag der Mehrheit der vorberatenden Kom-
mission oder auf Antrag des Bundesrates abgeändert wer-
den. Diesen Fall haben wir jetzt. Der Erstrat – in unserem
Fall also wir – kann in der zweiten Beratung der Änderung
dann zustimmen oder die Motion definitiv ablehnen.
Den Text der Motion finden Sie in den Unterlagen. Es geht
darum, dass Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 3 der
Bundesverfassung ähnlich interpretiert wird wie Artikel 164
der Bundesverfassung, dass nämlich wichtige rechtsetzende
Bestimmungen bei Staatsverträgen ebenfalls als wichtig ein-
gestuft werden müssen. Diese innerstaatliche Rechtsetzung
muss auch bei Staatsverträgen angewendet werden.
Die Vorgeschichte haben Sie vom Sprecher der Minderheit
gehört, die Interpretation des Bundesrates von Herrn Bun-
desrat Blocher. Nach Meinung der SPK dürfen Bestimmun-
gen nur dann als nicht wichtig beurteilt werden, wenn ein
Gesetz oder ein dem Referendum unterstellter Vertrag mit
einer hinlänglich bestimmten Delegationsnorm zur Rechtset-
zung auf einer unteren Rechtsetzungsstufe, also Verordnung
oder ein nicht dem Referendum unterstellter Vertrag, dazu
ermächtigt hat.
Nun haben wir allerdings in der Wintersession 2003 zwei
Sündenfälle begangen: Die Bundesversammlung hat näm-
lich ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Israel und ein
Freihandelsabkommen mit Chile genehmigt. Darin waren
wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten, die man
dennoch nicht dem Referendum unterstellt hat.
Es dürfte für die Zustimmung der Bundesversammlung zu
diesem Vorgehen massgebend gewesen sein, dass es sich
um politisch unbestrittene, um sogenannte Routinege-
schäfte gehandelt hat. Damit ist ein Präzedenzfall geschaf-
fen worden, der an sich dem schweizerischen Verständnis
der Volksrechte widerspricht. Die Ausübung der Volksrechte
soll ja eindeutigen Regeln unterliegen und nicht vom fallwei-
sen Ermessen der Behörden abhängig sein.
Heute nun will der Bundesrat neben dem früher genannten
Parallelismus zwischen den Artikeln 141 und 164 BV gewis-

sermassen eine neue Art von Parallelismus einführen, näm-
lich einen Parallelismus innerhalb der Staatsverträge. Diese
enthalten zwar nach Artikel 141 wichtige rechtsetzende Ele-
mente, sie sind aber gewissermassen von einem Leitvertrag
präjudiziert worden.
Wenn also der Ständerat unsere Motion unverändert über-
nommen hätte, dann hätte man nicht gewusst, in welchem
Sinne inskünftig diese Regelung gehandhabt werden muss.
So hat der Ständerat in Ziffer 1 einen zweiten Satz formuliert
und gesagt, nicht als wichtig sollen Bestimmungen gelten,
welche im Vergleich zum Inhalt von früher abgeschlossenen
Abkommen keine wichtigen zusätzlichen Verpflichtungen
vorsehen.
Die Kommissionsmehrheit erachtet die vom Ständerat vor-
genommene Präzisierung als gerechtfertigt. Der Text ist al-
lerdings nicht über alle Zweifel erhaben. Erstens wird
«wichtig» mit «wichtig» definiert, was natürlich noch nicht
sehr erhellend ist. Zweitens ist, wie Herr Ständerat Pfisterer
zutreffend ausgeführt hat, damit noch nicht klar, ob dem
Bundesrat bei seinem Anliegen gefolgt werden soll, dass Ar-
tikel 164 nicht unverändert angewendet wird, sondern bloss
analog, indem gleichgelagerte Staatsverträge eben nicht
dem Referendum unterstellt werden sollen. Immerhin aber
entspricht die Präzisierung des Ständerates der Praxis seit
Inkrafttreten dieser Bestimmung, indem nämlich Parlament
und Bundesrat es in den beiden genannten Fällen als
zweckmässig erachtet hatten, diese Verträge nicht dem Re-
ferendum zu unterstellen.
Als die Kommission die Motion einreichte, war es ihr primä-
res Ziel, die aufgetretenen offenen Fragen zu klären. Diese
Klärung fällt nun in einem Punkt anders aus als von der Mo-
tionärin, also der SPK Ihres Rates, ursprünglich beabsich-
tigt. Das ist für die Mehrheit allerdings kein Grund, die
Motion nun abzulehnen und damit auf die Klarstellung zu
verzichten.
Die Minderheit hingegen will eine Klarstellung mit einer par-
lamentarischen Initiative bzw. mit einer daraus folgenden
Gesetzgebungsarbeit erzielen. Die Frage, was wichtig ist,
bliebe dabei trotzdem offen. Es ist aus heutiger Sicht kaum
möglich, diesen unbestimmten Gesetzesbegriff «wichtig» so
klar zu umschreiben, wie es die Minderheit möchte. Einen
Automatismus hin zum Referendum kann es nach dem Kri-
terium der Wichtigkeit auch nicht geben. So ist die Mehrheit
der Auffassung, diese Frage könne weiterhin offen gelassen
werden, nämlich die Frage, ob eine Gesetzgebungsarbeit
überhaupt nötig ist oder ob die Klärung der Frage, was nun
wichtige Bestimmungen sind, der Praxis überlassen werden
kann.
Selbstverständlich werden wir weiterhin bei jedem Staats-
vertrag das Recht haben, einen allfälligen Antrag des Bun-
desrates auf Nichtunterstellung unter das Referendum
abzuändern. Jeder Staatsvertrag kommt in die entspre-
chende Fachkommission, und dort kann es einen Antrag ge-
ben, dieser Staatsvertrag sei nicht dem Referendum zu
unterstellen. Ihre Kommission und anschliessend die Bun-
desversammlung kann dann drüber entscheiden.
Vielleicht wird es dann mit der Zeit Kriterien für die Wichtig-
keit geben, welche genügend umschrieben und gesetzgebe-
risch erfasst werden können. Heute ist das allerdings noch
nicht der Fall, und deshalb schliesst die Zustimmung zur
Mehrheit zwar eine weitere Gesetzgebungsarbeit nicht aus,
verpflichtet uns allerdings im Unterschied zum Antrag der
Kommissionsminderheit auch nicht dazu. Wir sind in der
heutigen Situation nicht in der Lage, diese Wichtigkeit ge-
setzgeberisch genügend klar zu umschreiben.
Deshalb bitten wir Sie im Namen der Mehrheit ihrer SPK, die
Motion in der Fassung des Ständerates anzunehmen und
den Antrag der Minderheit abzulehnen.
[VS]
Leuenberger Ueli  (G, GE), pour la commission: En me ré-
férant à l’article 19 alinéa 2 du règlement de notre conseil et
en tenant compte de mon état de santé et de l’excellente in-
tervention de mon collègue rapporteur de langue allemande,
je vous invite, comme lui, à soutenir la proposition de la ma-
jorité de la commission.
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Abstimmung – Vote 
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 04.3203/2563)
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen

04.072

Strafrechtsübereinkommen
und Zusatzprotokoll
des Europarates
über Korruption
Convention pénale
et Protocole additionnel
du Conseil de l’Europe
sur la corruption

Zweitrat – Deuxième Conseil
Botschaft des Bundesrates 10.11.04 (BBl 2004 6983)
Message du Conseil fédéral 10.11.04 (FF 2004 6549)

Ständerat/Conseil des Etats 08.03.05 (Erstrat – Premier Conseil)

Nationalrat/Conseil national 06.10.05 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 07.10.05 (Schlussabstimmung – Vote final)

Nationalrat/Conseil national 07.10.05 (Schlussabstimmung – Vote final)

Text des Erlasses (BBl 2005 5967)
Texte de l’acte législatif (FF 2005 5597)

a line in white to make the separation04.072 04.072[VS] 
Antrag der Mehrheit 
Eintreten
[VS]
Antrag der Minderheit 
(Baumann J. Alexander, Joder, Pagan, Mathys, Miesch,
Stamm)
Nichteintreten
[VS]
Proposition de la majorité 
Entrer en matière
[VS]
Proposition de la minorité 
(Baumann J. Alexander, Joder, Pagan, Mathys, Miesch,
Stamm)
Ne pas entrer en matière
[VS]
Baumann J. Alexander (V, TG): Wir haben einen Minder-
heitsantrag auf Nichteintreten gestellt. Mehrere Gründe ha-
ben uns dazu bewogen. Einmal halten wir das Klagerecht
von Wirtschafts- und Konsumentenorganisationen für ver-
fehlt, weil damit der Charakter der pönalisierten Verfehlung
als Antragsdelikt relativiert wird. Wir sind auch mit der kumu-
lativen strafrechtlichen Erfassung der juristischen und der
natürlichen Person nicht einverstanden, wie sie wegen der
OECD-Konvention eingeführt worden ist. Wegen der heute
zur Ratifizierung anstehenden Europarats-Konvention wäre
aber die Ausdehnung der kumulativen Erfassung auf die Pri-
vatkorruption nicht zwingend, sondern sie geht über die An-
forderungen aus Artikel 18 des Strafrechtsübereinkommens
hinaus.
Wir halten auch den automatisch mit der Ratifikation der
Konvention verbundenen Beitritt zur Groupe d’Etats contre la
corruption (Greco) nicht für zwingend. Zentrale Aufgabe die-
ser Kommission bildet die Durchführung von Länderexamen,
welche oftmals als bürokratische Leerläufe bezeichnet wer-
den mussten. Den Mitgliedern dieser Kommission wird er-
laubt, sich in die Ausgestaltung des innerstaatlichen Straf-
rechtes einzumischen, dessen Effizienz zu kritisieren und
Empfehlungen abzugeben. Die SVP ist der Meinung, dass
diese Einmischung der Greco nicht noch mit einem jährli-
chen Beitrag von 100 000 Franken zu honorieren ist. Auch
die für die Schaffung einer halben Stelle im EJPD anfallen-
den Kosten sprechen angesichts des geltenden Personal-
stopps nicht für einen Beitritt.

Andererseits sind die Chancen für diesen Minderheitsantrag
nach der einstimmigen Zustimmung des Ständerates und
nach dem Resultat in der Kommission für Rechtsfragen kei-
neswegs rosig. Jüngste Informationen aus dem Bereich der
öffentlichen Beschaffung – vor allem aber bezüglich der Teil-
monopolistin Suva, wo einzelne Mitarbeiter offenbar den Fir-
mennamen mit «suave» verwechselten und ihren Arbeitsort
«oltre Gottardo» so interpretierten, als ob er noch weiter
südlich läge und damit neapolitanische Geschäftspraktiken
zur Anwendung gelangen müssten – haben uns zur Erkennt-
nis gelangen lassen, dass wir nicht auf einer korruptions-
freien Paradiesinsel leben und wirtschaften.
Ein Festhalten an einem Minderheitsantrag ist unter diesen
Aspekten ohne Chance, weshalb ich den Antrag zurück-
ziehe.
[VS]
Burkhalter Didier (RL, NE): Le groupe radical-libéral con-
firme l’avis qui avait été donné il y a deux ans, lors de la pro-
cédure de consultation au niveau des partis.
Sur les principes essentiels, nous saluons deux volontés:
d’une part, celle de lutter aussi efficacement et justement
que possible contre la corruption, et, d’autre part, celle d’ins-
crire notre pays dans une action internationale harmonisée
en la matière. Cette action concrète et cette harmonisation
internationales se révèlent en effet de plus en plus néces-
saires et importantes compte tenu de la globalisation, de la
disparition ou en tout cas de la forte relativisation des fron-
tières, aussi bien dans les échanges économiques que mal-
heureusement en termes de criminalité.
Aujourd’hui et demain, avec en particulier le développement
de nouveaux marchés, notamment en Europe de l’Est, un
pays aussi ouvert et intéressé aux échanges internationaux
que le nôtre doit contribuer à ce que l’on réalise rapidement
et efficacement des normes coordonnées de lutte contre la
corruption. C’est dans l’intérêt de la Suisse. Il y va de l’hon-
nêteté en général, mais aussi tout simplement de la réelle
valeur de la concurrence, tant il est vrai que la corruption
peut transformer la concurrence, et donc la croissance, en il-
lusion.
Que la communauté internationale fixe des règles en ma-
tière de lutte contre la corruption n’est pas un phénomène
nouveau. La Suisse a déjà adhéré à la convention de
l’OCDE à ce sujet; c’était il y a cinq ans. Notre droit pénal
applicable à la corruption avait alors été révisé.
Nous partageons l’avis du Conseil fédéral selon lequel la
convention du Conseil de l’Europe et le protocole additionnel
qui sont en discussion aujourd’hui constituent pour notre
pays une consolidation justifiée de l’édifice qui existe déjà.
Pour ce qui est spécifiquement de l’adhésion à ces textes
d’harmonisation et de coopération internationales, nous
pouvons dire que nous l’appelons clairement de nos voeux,
tout en approuvant les réserves et les déclarations raisonna-
bles et mesurées que le Conseil fédéral nous propose de
faire également, notamment en ce qui concerne le trafic d’in-
fluence, à l’instar de bien d’autres pays d’ailleurs.
Nous apportons également notre appui au corollaire de l’ad-
hésion à la convention, c’est-à-dire aux modifications propo-
sées du Code pénal et de la loi sur la concurrence déloyale,
qui comblent en fait les quelques lacunes que l’on peut en-
core trouver dans le cadre légal helvétique en la matière.
Concernant tout d’abord le complément à la loi sur la con-
currence déloyale, afin que la corruption passive dans le
secteur privé soit également punissable, nous souhaitons
préciser ici que nous estimons à la fois juste et efficace que
la corruption dans le secteur privé continue à n’être poursui-
vie que sur plainte, cela dans la mesure où la découverte
des infractions exige en règle générale la collaboration des
personnes concernées.
Quant à la modification du Code pénal, elle touche deux
points d’importance.
Le premier, soit l’article 100quater alinéa 2, ajoute la corrup-
tion active dans le secteur privé à la liste des infractions pour
lesquelles la responsabilité primaire de l’entreprise est en-
gagée. Cet article peut paraître relativement dur, mais le


